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Stellungnahme zum KHAG 

Name des Verbandes: Dachverband für Technologen/-innen und Analytiker/-innen n der Medizin Deutschland e.V. (DVTA) 

Datum: 14.08.2025 

Der DVTA unterstützt die Zielsetzung des Entwurfs eines Gesetzes zur Anpassung der Krankenhausreform, durch die Änderungen für die Bevöl-

kerung eine Sicherung und Steigerung einer qualitativ hochwertigen und effizienten medizinischen Versorgung mit Krankenhausleistungen zu 

gewährleisten, sehr. Sofern in der Stellungnahme keine Kommentierung durch den DVTA erfolgt, ist dieser mit den Änderungen grundsätzlich 

einverstanden. 

Nr. im 
Entw. 

Vor-
schrift 

Stichwort Stellungnahme  

   Art. 1: Änderungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

1 § 109 Anpassung der Ausnahme für den Abschluss ei-
nes Versorgungsvertrags trotz Nichterfüllung der 
Qualitätskriterien  

Die Änderung erfüllt die Zielsetzung des Entwurfs eines Gesetzes zur An-
passung der Krankenhausreform, eine Sicherung und Steigerung einer qua-
litativ hochwertigen, effizienten medizinische Krankenhausversorgung der 
Bevölkerung mit Krankenhausleistungen zu gewährleisten, nicht vollumfäng-
lich.  

Die in der Anlage 1 zu § 135 e Leistungsgruppen und Qualitätskriterien be-
rücksichtigen zum einen nicht alle Leistungsgruppen. Zum anderen werden 
die Auswahlkriterien, wie z.B. unter Nr. 1 „Allgemeine Innere Medizin“ bei 
der personellen Ausstattung allein nach den ärztlichen Leistungserbringern 
ausgerichtet. Die benannte sachliche Ausstattung, wie beispielsweise Rönt-
gen, Elektrokardiographie (EKG), Basislabor jederzeit und Computertomo-
graphie, werden aber in der Regel nicht durch die ärztlichen Leistungser-
bringer, sondern durch andere dafür entsprechend qualifizierte Gesund-
heitsfachberufe, wie beispielsweise der Medizinischen Technologinnen und 
Medizinischen Technologen (MT) der drei humanmedizinischen Fachrich-
tungen Laboratoriumsanalytik, Radiologie und Funktionsdiagnostik erbracht, 
denen die medizinisch-technische Durchführung zur eigenverantwortlichen 
Ausführung grundsätzlich vorbehalten ist (vgl. § 5 Gesetz über die Berufe in 
der medizinischen Technologie (MTBG)). Diese dürfen zwar nur auf Anord-
nung einer ärztlichen Person die vorbehaltenen Tätigkeiten ausüben, aber 
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Nr. im 
Entw. 

Vor-
schrift 

Stichwort Stellungnahme  

die ärztliche Person kann die, insbesondere für die Diagnose und Therapie 
essenziellen Ergebnisse nicht ohne die MT sowie andere Gesundheitsfach-
berufe erzielen. Die Qualitätskriterien greifen zu kurz und sind daher kein 
Garant für eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung und deren 
Verbesserung. 

Weiterhin dürfen im Rahmen der Teleradiologie gemäß den gesetzlichen 
Vorgaben des Strahlenschutzrechts nur Medizinischen Technologinnen und 
Technologen für Radiologie (MTR) tätig werden. Auch sind die Personal-
richtlinien für die Strahlentherapie und Nuklearmedizin des Strahlenschutz-
rechtes relevant, die den Einsatz von MTR festlegen.  

Die Anpassung in Abs. 2 S. 2 „soweit vorhanden“ ist zwar sinnvoll, besser 
wäre aber gewesen, alle Leistungsgruppen in der Anlage 1 zu erfassen, ab-
gesehen von denen, die gemäß § 6a Absatz 1 Satz 8 Nummer 2 KHG als 
zugewiesen gelten, um ein einheitliches Qualitätsniveau zu sichern und bei 
der personellen Ausstattung auch die dafür erforderlichen Gesundheitsfach-
berufe mit konkreten Personaluntergrenzen oder Anhaltszahlen festzulegen. 

 

2 § 135d 

 

­ Streichung Übergangsregelung in § 135d 
Abs. 3 S. 3 SGB V zur Veröffentlichung von 
Leistungsgruppen im Bundes-Klinik-Atlas 

­ Folgeanpassung aufgrund der Streichung 
der LG Notfallmedizin 

 

3 § 135e ­ Streichung Frist Erlass und Inkrafttreten 
LG-RVO 

­ finanzielle und organisatorische Unterstüt-
zung der Patientenvertretung im Leistungs-
gruppen-Ausschuss 

­ Vereinheitlichung Regelungen zu Koopera-
tionsmöglichkeiten von Fachkrankenhäu-
sern 

Die Neufassung der Anlage zu § 135e sollte dazu genutzt werden, wie unter 
Nr. 1 in der Stellungnahme von uns dargestellt, bei den Leistungsgruppen 
die Qualitätsvorgaben dergestalt zu verändern, dass bei der personellen 
Ausstattung Personaluntergrenzen auch für die zur Leistungserbringung er-
forderlichen Gesundheitsfachberufe, wie beispielsweise die MT der human-
medizinischen Fachrichtungen Laboratoriumsanalytik, der Radiologie und 
der Funktionsdiagnostik, berücksichtigt werden, um ein einheitliches Quali-
tätsniveau zu sichern und die Qualität der Gesundheitsversorgung zu ver-
bessern.  
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Nr. im 
Entw. 

Vor-
schrift 

Stichwort Stellungnahme  

­ Sonderregelung für Tages- und Nachtklini-
ken (Erfüllung zeitlicher Vorgaben nur zu 
jew. Betriebszeiten) 

­ Vollzeitäquivalent: Anpassung anrechen-
bare Stundenanzahl von 40 auf 38,5  

­ Anpassung Berücksichtigung Belegärzte 
(voller vertragsärztlicher Versorgungsauf-
trag) 

­ Streichung eines Verweises (entfallen) 

Die Qualität der Gesundheitsversorgung muss sich am Patientenwohl und 
der Patientensicherheit orientieren, nicht am Profit, der u.a. durch den Ein-
satz von zu wenig und/oder fachlich nicht oder nicht ausreichend qualifizier-
ten Gesundheitspersonals erzielt oder gesteigert wird. Die für das Pflege-
personal gemäß § 6 Verordnung zur Feststellung von Pflegeuntergrenzen in 
pflegeintensiven Bereichen Krankenhäusern (PpUGV) festgelegten verbind-
lichen Pflegepersonaluntergrenzen für die pflegesensitiven Bereiche in 
Krankenhäusern, sollten auch für andere Gesundheitsfachberufe festgelegt 
werden, gerade, wenn diese die notwendige Basis der ärztlichen Diagnostik 
sowie Therapie sind, indem diese bildgebende Verfahren, Laboranalysen 
und Funktionstests als vorbehaltene Tätigkeiten durchführen. Gleiches gilt 
auch für andere Gesundheitsfachberufe die diesbezüglich eine Schlüsselpo-
sition innehaben. 

4 § 135f ­ Folgeänderung zur Änderung von § 135d 
Abs. 3 S. 3 SGB V (Streichung Übergangs-
regelung) 

­ Anpassung Geltung MVHZ auch für LG, die 
nach §6a KHG als zugewiesen gelten 

­ Folgeanpassung Fristen 

 

5 § 136a Verweisanpassung hebammengeleitete Kreiß-
säle 

 

6 § 136c Spezialisierung Onkochirurgie: Abweichung von 
gesetzlich vorgegebener Prozentzahl für be-
stimmte Indikationsbereiche durch G-BA-Be-
schluss 

 

7 § 221 Streichung LKK-Anteil an der Finanzierung des 
Transformationsfonds 

 

8 § 271 Anpassung von Mindestreserve und Obergrenze 
der Liquiditätsreserve im Gesundheitsfonds 
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Nr. im 
Entw. 

Vor-
schrift 

Stichwort Stellungnahme  

9 § 275a ­ Streichung eines Satzes zur Prüfung der 
PpUGV 

­ Anpassung Fristen für LG-Prüfaufträge an 
MD und Abschluss 

­ Strukturprüfung: Korrektur der Bezeichnung 
des Verwaltungsverfahrens 

 

10 § 278 Streichung Fehlverweis für Berichte MD an MD 
Bund 

 

11 § 283 Regelungen zur einheitlichen digitalen Umset-
zung von Richtlinien durch MD Bund 

 

12 

 

§ 427 Anpassung des Datums zur Vorlage des ersten 
Evaluierungsberichts 

 

13 Anlage 1 Austausch Anlage 1 mit folgenden Anpassun-
gen: 

­ Folgeanpassungen zur Vereinheitlichung 
Regelungen zu Kooperationsmöglichkei-
ten von Fachkrankenhäusern 

­ Streichung Verweis auf Einbeziehung Er-
füllung PpUGV 

­ Redaktionelle Anpassung Verweise und 
Daten G-BA Richtlinien 

­ LG 1 Anpassung Mindestanforderungen 
Endoskopie 

­ LG 2 Anpassung Qualitätskriterien Ver-
sorgung Kinder und Jugendliche 

­ Streichung der LG 3  
­ LG 6 Anpassung bei Erbringung ver-

wandter LG 
­ LG 7 Anpassung bei Erbringung ver-

wandter LG 
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Nr. im 
Entw. 

Vor-
schrift 

Stichwort Stellungnahme  

­ LG 10 Anpassung bei Erbringung ver-
wandter LG 

­ LG 11 Anpassung bei Erbringung ver-
wandter LG 

­ LG 12 Anpassung bei Erbringung ver-
wandter LG 

­ LG 14 Anpassung bei der personellen 
Ausstattung 

­ Streichung der LG 16  
­ LG 19 Anpassung bei Erbringung ver-

wandter LG 
­ LG 20 Anpassung bei Erbringung ver-

wandter LG  
­ LG 24 Anpassung bei der personellen 

Ausstattung 
­ LG 27 Anpassungen der sachlichen Aus-

stattung sowie eines Verweises in den 
sonstigen Struktur- und Prozessvoraus-
setzungen  

­ LG 29 Anpassung bei Erbringung ver-
wandter LG 

­ LG 31 Anpassung bei Erbringung ver-
wandter LG 

­ LG 32 Anpassung bei Erbringung ver-
wandter LG sowie bei der personellen 
Ausstattung 

­ LG 33 Anpassung bei Erbringung ver-
wandter LG sowie bei der personellen 
Ausstattung 

­ LG 34 Anpassung bei Erbringung ver-
wandter LG 

­ LG 36 Anpassung der sachlichen Aus-
stattung 
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Nr. im 
Entw. 

Vor-
schrift 

Stichwort Stellungnahme  

­ LG 37 Anpassung der sachlichen Aus-
stattung 

­ LG 38 Anpassung bei Erbringung ver-
wandter LG 

­ LG 39 Anpassung bei Erbringung ver-
wandter LG 

­ LG 40 Anpassung bei Erbringung ver-
wandter LG 

­ Streichung der LG 47  
­ LG 52 Anpassung der sachlichen Aus-

stattung 
­ LG 53 Anpassung der Erbringung ver-

wandter LG sowie sachlicher und perso-
neller Ausstattung 

­ LG 54 Anpassung bei Erbringung ver-
wandter LG 

­ LG 56 Anpassung bei Erbringung ver-
wandter LG und der personellen Ausstat-
tung 

­ LG 58 Anpassung bei Erbringung ver-
wandter LG 

­ LG 59 Anpassung bei Erbringung ver-
wandter LG 

­ Streichung LG 65 
 
 

   Art. 2: Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes 

1 

 

§ 2a Redaktionelle Anpassung (Verschiebung Satz 2 
in Folgeabsatz) 
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Stichwort Stellungnahme  

2 § 6a ­ Ergänzung, dass auch nach § 108 Nummer 4 
SGB V zugelassene Krankenhäuser die Qua-
litätskriterien erfüllen müssen 

­ Übergangsregelung für Länder, die bis zum 
31.12.2024 Leistungsgruppen zugewiesen 
haben 

­ Anpassung der Ausnahme für die Zuweisung 
von Leistungsgruppen trotz Nichterfüllung der 
Qualitätskriterien 

­ Anpassung der Fristen zur Meldung der zuge-
wiesenen Leistungsgruppen an InEK 

 

3 § 6b Anpassung der Frist zur Meldung der zugewie-
senen Koordinierungs- und Vernetzungsaufga-
ben an InEK 

 

4 § 12b ­ Umstellung der Finanzierung des KHTF 
(Bundesmittel statt GKV-Mittel) 

­ Streichung der Antragsfrist 

­ Streichung der Verpflichtung, die Prüfung 
des Insolvenzrisikos nachzuweisen. 

­ Schaffung eines Sonderzuwendungsrechts 
ggü. der BHO 

­ Streichung der Vorschriften im Zusammen-
hang mit der Beteiligung der PKV an der Fi-
nanzierung 

­ Regelung der Rückführung nicht verwendeter 
Mittel an den Bund 

 

5 

 

§ 17b Anpassung Fristen für Evaluation Vorhaltevergü-
tung durch Verschiebung der Vorhaltevergütung 
um ein Jahr  
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Nr. im 
Entw. 

Vor-
schrift 

Stichwort Stellungnahme  

6 § 37 Ermittlung Vorhaltevergütung: 

­ Anpassungen Fristen für Verschiebung 
der Einführung der Vorhaltevergütung 

­ Übergangsregelung zur Berücksichti-
gung der bis zum 31.12.2024 nach Lan-
desrecht zugewiesenen Leistungsgrup-
pen  

­ Anpassungen Fristen für freiwillige Infor-
mation über Vorhaltevolumina in den 
Jahren 2026 und 2027 

 

7 § 38 Zuschläge Koordinierungs- und Vernetzungsauf-
gaben und spezielle Vorhaltung von Hochschul-
kliniken: 

Anpassungen Fristen aufgrund von Verschie-
bung der Einführung der Vorhaltevergütung 

 

8 § 39 Förderbeträge Pädiatrie, Geburtshilfe, Stroke 
Unit, Spezielle Traumatologie, Intensivmedizin: 

Anpassungen Fristen aufgrund von Verschie-
bung der Einführung der Vorhaltevergütung 

 

9 § 40 Spezialisierung Onkochirurgie: 

­ Anpassungen Fristen aufgrund von Ver-
schiebung der Einführung der Vorhalte-
vergütung 

­ Berücksichtigung von durch den G-BA 
festgelegten niedrigeren Prozentzahlen 
und Aktualisierung der entsprechenden 
Listen  

 

   Art. 3: Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes 
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Nr. im 
Entw. 

Vor-
schrift 

Stichwort Stellungnahme  

1 § 3 ­ Anpassungen Fristen aufgrund von Ver-
schiebung der Einführung der Vorhaltever-
gütung - 

­ Vorhaltebudget greift erst ab 2028 (statt 
2027) 

 

2 § 4 ­ Anpassungen Fristen aufgrund von Ver-
schiebung der Einführung der Vorhaltever-
gütung bei  

• Vereinbarung Erlösbudget 

• Fixkostendegressionsabschlag 

 

3 § 5 ­ Verlängerung der Zuschläge Pädiatrie und 
Geburtshilfe um ein Jahr als Folgeänderung 
aus Verschiebung der Einführung der Vor-
haltevergütung 

­ Redaktionelle Korrektur bzgl. der Erhebung 
des Zuschlags für die Pädiatrie 

 

4 § 6b Ermittlung Vorhaltebudget: 

­ Anpassungen Fristen aufgrund von Ver-
schiebung der Einführung der Vorhalte-
vergütung 

­ Klarstellung - Vorhaltebudget nur für auf 
der Grundlage von bundeseinheitlichen 
Bewertungsrelationen vergütete Kran-
kenhausfälle 

­ Übergangsregelung für Berücksichtigung 
der bis zum 31.12.2024 nach Landes-
recht zugewiesenen Leistungsgruppen  

 

5 § 7 Anpassungen Fristen aufgrund von Verschie-
bung der Einführung der Vorhaltevergütung für 
Abrechnung der Entgelte 
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Entw. 
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Stichwort Stellungnahme  

6 § 8 ­ Anpassungen Fristen aufgrund von Ver-
schiebung der Einführung der Vorhaltever-
gütung für die Berechnung der Entgelte 

­ Übergangsregelung für Berücksichtigung 
der bis zum 31.12.2024 nach Landesrecht 
zugewiesenen Leistungsgruppen bei Ab-
rechnungsverboten  

 

7 § 9 ­ Erhöhung der Notfallzuschläge ab 2028 als 
Folgeänderung zur verschobenen Einfüh-
rung der Vorhaltevergütung  

­ Redaktionelle Folgeänderungen zu Anpas-
sungen zur Weiterentwicklung des Orientie-
rungswerts 

 

8 § 10 Orientierungswert: 

Anpassung Berichtszeitraum, Klarstellung Kreis 
zur Übermittlung verpflichteter Krankenhäuser, 
Ermöglichung der Subdelegation der Verord-
nungsermächtigung zur Weiterentwicklung des 
Orientierungswerts durch BMG auf Statistisches 
Bundesamt 

 

9 § 21 ­ Anpassungen Fristen aufgrund von Ver-
schiebung der Einführung der Vorhaltever-
gütung für die Datenübermittlung 

­ Folgeänderung zur Änderung von § 135d 
Abs. 3 S. 3 SGB V (Streichung Übergangs-
regelung) 

­ Regelung zur umfassenden Nutzung von 
Daten für die zum Zwecke der Ermittlung 
des Abschlags erforderlichen Schätzung 
der Anzahl der Pflegevollkräfte oder ärztli-
chen Vollkräfte  
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Entw. 
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schrift 

Stichwort Stellungnahme  

   Art. 4 Änderung der Krankenhaustransformationsfonds-Verordnung 

1 § 2 Red. Folgeänderung zu Änderung in § 12b KHG  

2 § 3 Red. Folgeänderung zu Änderung in § 12b KHG 
und Klarstellung  

 

3 § 4 Streichung der Regelung zur Antragsfrist auf-
grund Änderung in § 12b KHG, weitere Folgeän-
derungen zu Änderungen in § 12b KHG sowie 
Maßgaben des BR 

 

4 § 5 Streichung Regelung für Beteiligung PKV  

5 § 6 Streichung Regelungen für Beteiligung PKV  

6 § 7 ­ Änderung der Rückforderungsvorschrift von 
„kann“-Regelung zu „soll“-Regelung  

­ Streichung Regelung für Beteiligung PKV 
­ Streichung von Absatz 8, der nach Maß-

gabe BR anderweitige Verwendung von 
nicht verausgabten Fördermitteln ermög-
lichte. 

 

7 § 8 Ermöglichung der Aktualisierung der Förderricht-
linie 

 

   Art. 5 Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

1 § 186a Anpassung der Ausnahme von der Fusionskon-
trolle für Krankenhauszusammenschlüsse, die 
zur Verbesserung der Versorgung erforderlich 
sind (zuvor in § 187 Abs. 10 geregelt) 

 

2 und 
3 

§ 187 Redaktionelle Anpassung in § 187 Abs. 9 sowie 
redaktionelle Folgeänderung zur Einfügung ei-
nes neuen § 186a  
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   Art. 6 Änderung der Bundespflegesatzverordnung 

 § 9 Redaktionelle Folgeänderungen zu Anpassun-
gen zur Weiterentwicklung des Orientierungs-
werts  

 

   Art. 7 Inkrafttreten 

 Erfül-
lungs-
aufwand 

  

 Ggf. wei-
tere An-
merkun-
gen 

  

 


